	Bericht
SOLMS /AZP 2025
Sonntag, den 21.09.2025, Klub Deutsch Kurzhaar Südbaden in den Revieren um Rheinhausen
Treffpunkt: 
8:00 Uhr 
Gasthaus „Thai Tawan“, Rathausplatz 1
                                               79365 Rheinhausen-Niederhausen,  

                                               Tel.: 07643/9331212
                                               Nach Beendigung der Prüfung findet dort                                                                                            
                                               ab 14:00 Uhr auch die Preisverteilung statt            

Prüfungsleiter :  Raoul Villiger, CH-4104 Oberwil (6001-0037)
Leitung am Wasser :  Winfried Sillmann, 79367 Weisweil, (2107-0020)  
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8.00 Uhr:
Kurze Begrüßung und Richterbesprechung

8.10 Uhr:
Aufruf der Hunde. Vorlage des Impfpasses sowie des gültigen Jagdscheines u. der Ahnentafel. Danach Abfahrt in die Reviere (Gruppenweise).  


BITTE DIE HUNDE NICHT MIT INS SUCHENLOKAL NEHMEN !

Hundeführer, die keinen gültigen Jagdschein besitzen, müssen eine Haftpflichtversicherung nachweisen.
Ordnungsvorschriften

1. Geprüft wird nach der derzeitigen PO des Kurzhaarverbandes
2. Achtung TOLLWUT! Bitte beachten sie die beiligende Verfügung des Landratsamtes

3. Bei der Wasserarbeit sind keine Bleischrote zu verwenden. Bei Führern die keinen gültigen deutschen Jagdschein besitzen schießt der Obmann (Sonderrichter Wasser oder ein anderer Richter). Für die Kosten der Patronen muß jeder Führer aufkommen (pro Schuß 1 Euro) Bitte beachten Sie, dass in Baden-Württemberg seit 2015 bei allen Prüfungen, auf denen mit Schrot auf Flugwild geschossen wird, für alle Schützen ein Nachweis der Übung der notwendigen Schiessfertigkeit auf Wurfscheiben erforderlich ist! Dieser ist an der Prüfung mitzubringen und mit sich zu führen!!!
4. Jeder Führer hat zwei Schleppkanin und zwei Stück Federwild (Fasan – Ente) mitzubringen. Enten für die Wasserarbeit werden gestellt.

       5.    Am Treffpunkt sind die Hunde stets an der Leine zu führen. Eine Berührung mit anderen Hunden ist zu        vermeiden. Hunde, die nicht auf der Nennliste aufgeführt sind, haben der Veranstaltung fernzubleiben.

5. Heiße Hündinnen sind von den anderen getrennt im Wagen zu halten und vor Beginn der Prüfung dem jeweiligen Obmann zu melden. 

6. Die Ahnentafel des gemeldeten Hundes ist mitzubringen und vor Beginn der Prüfung beim Prüfungsleiter abzugeben, da an Ort und Stelle die Prüfung und der erteilte Preis eingetragen werden müssen. Tollwutimpfbescheinigung (Impfpass) nicht vergessen! 
7. An Preisen werden vergeben: Preisbescheinigung und Führerdiplom.  
8. Am Wasser wird nach der derzeit gültigen Prüfungsordnung gerichtet.
Ein Dankeschön den Revierinhabern für das zur Verfügung stellen der Reviere sowie den Revierführern und Richtern, die für ein gutes Gelingen unserer Prüfung beitragen. Gäste sind am Prüfungstag herzlich willkommen.

                Wir wünschen Ihnen eine gute Anfahrt und den Führern viel Suchenglück mit Ihren Hunden.

Mit freundlichen Grüßen und Waidmannsheil

                                                                           Raoul Villiger 
Verfügung des Landratsamtes
1. 1. Hunde für die eine amtliche Beobachtung nach der Tollwutverordnung verfügt wurde, dürfen an den Prüfungen nicht teilnehmen.
2. Hunde dürfen nur nach der festgestzten Auftriebszeit und der Überprüfung der Tollwutimpfbescheinigungen (die Impfung muss mindestens 30 Tage erfolgt sein und darf nicht länger als 1 Jahr zurückliegen) zur Veranstaltung gebracht werden
3. Die Hunde sind auf dem Veranstaltungsgelände so zu halten, dass eine Gefährdung von Menschen durch Hundebisse ausgeschlossen ist
4. Beim Vorführen sind die Hunde kurz an der Leine zu halten, so dass sie mit anderen Hunden nicht in Berührung kommen können
5. Benützte Räume, Geräte usw. müssen nach Beendigung der Veranstaltung einer umfassenden Desinfektion unterzogen werden.
6.  Besuchern der Hundeprüfungen, die Hunde mitführen, die nicht an der Veranstaltung teilnehmen ist der Zutritt zu versagen.
Vorbehalt: Aus veterinärpolizeilichen Gründen können jederzeit entschädigungslos weitere Beschränkungen                                                                                              oder das Verbot der Veranstaltung angeordnet werden, insbesondere dann, wenn bis zum Zeitpunkt der Veranstaltung im 10 km Umkreis des Veranstaltungsortes ein gefährdeter Bezirk im Sinne von § 8 

                 der Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut (Tollwut-Verordnung) vom 23. Mai 1991 (BGB I S. 

                 1168) entstehen sollte.
Um Übertragungen von Seuchen sowie Gefahren von Mensch und Tier abzuwehren war die Anordnung der
Auflagen erforderlich. Rechtsgrundlage hierfür ist § 1 Tollwut-Verordnung vom 11.03.1977 (BGB I S. 444) in der derzeit gültigen Fassung.

Die Veranstaltungsleitung ist verantwortlich für die Einhaltung der Auflagen.                              
Gruppe I
Revier: 
    Rheinhausen I
Revierführer:    Siegfried Hofstetter, Altenstr. 14, 79336 Herbolzheim 2
Richter:             Raoul Villiger (Obm.), CH-4104 Oberwil (6001-0037)  

                          Edmund Grampp, Rheinau (2107-0016)      

                          Ralf Bürkel, 79331 Teningen (2307-0033) 
                          RA Amon Kaiser, Baden-Baden                     
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Dieuwke Lystlunds, (DK), 0594/24, Hü., gew. 26.06.2024,                                                               Brschl.m.br.K.u.Pln (Suchensieger)
M: Aska v. Milaburg, 1037/18

V: Vitus Lystlunds, 0572/ 21

Z: ZG O. B. Jensen / H. Petersen, Osterweg 3, 25923 Humptrup

E:, F: Siegfried Hofstetter, Altenstr. 14, 79336 Herbolzheim

Augenfarbe:m.             Mängel: k.          Laut: ?                 Preis: I
       .      

               2.  Gitta v. Silberwald, (DK) (AZP), 1093/23, Hü., gew. 07.06.23, Brschl.
                      M: Pam v. Kadereck, 9022/19 
                      V: Vitus Lystlunds, 0572/21

                      Z: S. Hofstetter u. B. Krause-Hofstetter, Altenstr. 14, 79336 Herbolzheim
                      E: Stefan Ganz, Kinzigstr. 14, 77731 Willstätt

                      F: Stefan Ganz, Kinzigstr. 14, 77731 Willstätt

                      Augenfarbe:  m.             Mängel:  k.           Laut:  ?               Preis: I 
Gruppe II
Revier: 
    Rheinhausen II
Revierführer:       Birgitta Krause-Hofstetter, 79336 Herbolzheim 
Richter:               Birgitta Krause-Hofstetter (Obm) 79336 Herbolzheim  (2213-0023)

                            Diana Jerger,  77815 Bühl (2107-0033)

                            Claude Groh, F-68720 Luemschwiller (2213-0022)

          3.      Blair v. Silberbuckel, (DK) (AZP), 0908/23, Hü, gew. 07.05.2023, br  
                         M: Anouk v. Silberbuckel, 0556/19

                         V: Lenni v. Möwensee, 1060/18

                         Z:  Amon Kaiser, Maximilianstr. 27a, 76534 Baden-Baden

                         E:, F: Alex Wyns, Oplintersesteenweg 237, BEL - 3300 Tienen 

                         Augenfarbe: m.          Mängel:k.          Laut: ?               Preis  I 
4.     Baxx v. Silberbuckel, (DK) (AZP), 0900/23, Rd., gew. 07.05.2023, br

    M: Anouk v. Silberbuckel, 0556/19

    V: Lenni v. Möwensee, 1060/18

                         Z:  Amon Kaiser, Maximilianstr. 27a, 76534 Baden-Baden

E:, F: Hans-Joachim Wickert, Wollmesheimer Höhe 2a, 76829 Landau

                         Augenfarbe:            Mängel:                  Laut:                 Preis: 0
